
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

. vertreten durch

die senatorin für Arbeit, soziales, Jugend und lntegration

und der

GePflegt in Bremen gGmbH'

wird fotgende

Vereinbarung nach $ 76a Absatz 3 SGB Xll

geschlossen:

folgekosten in Höhe von

vereinbart.
16,30 € pro Percon / täglich

Diese Kosten werden vom tragei der SoZialhilfe nur für Pbrsonen übernommen' die

a.) einen Anspruch auf stationäre Pflege nach den Leistungsvqlschriften des SGB Xl'

und

b.) aufgrund ihrer persönlichen finanziellen Vcrhältnisse einen Anspruch auf Hilfe nach

I den Vorsqhriften des SGB Xll haben;

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Finanzierung gesondert berechneter lnvestitionskosten

Ar"h S 8t Äosae a soe ir fur die vonstationäre Daueipilegdeinrichtung st. Brigitta, Göteborger

Str. 34, 28719 Bremen.

2. Leistungsvereinbarung

Die vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung st. Brigitta stellt 98-be-zug-sfertig qysg.est1{ete PläEe in

äo eiiiäüir*.ilrrd 4 Döppetzimmer:n tur nalh dem sGB xl pflegebedürftige Menschen zur'

üätrugr.g. eing"s"niö.r*-riiJ ärch Menschen mit einem Hilfebedarf nach $ 61 SGB Xll (Pfle-

gestufe 0).

3. Vergütungsvereinbarung

Für die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigeq Anlagen einschließlich ihrer Ausstat-

irng d"io.g. vottstationaren Oäu"ön"ö"einrichtung werdön pro Belegtag und Person lnvestitions-



Seite 2 der Vereinbarung nach $ 76a Abs' 3 SGB Xll für das Jahr 2025

3.1 
:Bemessungsgrundlage

Die Bemessung und Berecirnung der lnvestitionsfolgekosten richtet sich nach den Bestimmungen

und Bewertungskriterien der Aniage 4aJum Bremiöchen Landesrahmenvertrag (BremLRV) sGB

ifi, erganzt dürch die üeiordnung-zur Durchführung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum

ptiäg;V"6icherungsgesetz (BreniAGPfl egeVGV), neueste Fassung.

Für die o.g. Dauerpflegeeinrichtung st. Brigitta werden folgende investitionsbedingte Folgekosten

vereinbart:

! r .'!-- 
^^^t

Hieraus ergeben sich - unter Berücksichtigung von 365,25 Kalendertagen und.filr 2025 vereinbar-

ten Kapazitätvon Be6guigstage und somittägriche rnvestitionsforgekosten in

Höhe von 16,30 € Pro Person.

3.2 Vereinbarungszeitraum

DieVereinbarunggiltftlrdieZeitvomol'01.2025bis31.12.2025.

4. Prüfungsvereinbarung

Zur Berec.hnung und Vereihbarung der entsprechenden lnve^stitionsfolgekosten ftrr Folgejahre' sind

vom Einrichtungstragei Otä in OeiAnlage 4 zum BremLRV SGB Xll genannten U.nterlagen jeweils

bis zum 31.10. des täufenden Jahres-beim Kostenträger einzureichen. Diese Unterlagen stellen

einerseits die Basis tüi rotgevereinbarungen und andärerseits die Grundlage für Pritfungen dar'

öäiirag"io"r soziatnitie iJt berechtigt vol ort prüfungen insbesondere bezogen auf die Ausstat-

iung Oeieinrichtung vozunehmen.

5. SonstigeBestimmungen

Bei unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre

Wirksamkeit nicht. fine unwirfsame-Regelung ist vdn Oen Vertragsparteien durch eine wirksame

zu ersetzen, die der unwirt<samen in ihrer nriswirt<ung möglichst nahekommt' lm Ubrigen gelten

Oü Väiscnriften Oer SS Sä ff. O"r Zehnten Bucn SozägeJetzbuch (SGB X) über den öffentlich-

rechtlichen Vertrag'

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlF-G) B.?^Vorliegen der

gesetztichen VorausseEungen ry1rd.9r1a9h 
Maßgabe der Vörschriften des BremlFG im elektroni-

schen lnformations6;t*"Äöff"nflicht. unabhä-ngig von einer möglichen Veröffentlichung kann

äärv"rtr"g Gegenstöd von Auskunftsantr:ägen.nach dem BremlFG sein.

Geschlossen: Bremen, im Dezember 2024

Die Senatorin für ales, Jugend


